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Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten 
 

➔ Sich begegnen und austauschen 

Sie als Einzelperson oder Vertretung einer Interessengruppe sind  
eingeladen, dem Gemeindepräsidenten, Ihre Anliegen und Anregungen per-
sönlich zu unterbreiten. Er steht Ihnen gerne für einen lebhaften  
Austausch zur Verfügung.  

➔ Beachten Sie, dass es keine fixen Sprechstunden mehr gibt.  

Vereinbaren Sie stattdessen bei der Gemeindeverwaltung einen für 

Sie passenden Termin. 

Nutzen Sie die Chance, Ihre Anliegen zu formulieren, sich einzubringen,  

allenfalls Veränderungen anzustossen und sich zugunsten einer  

nachhaltigen Entwicklung zu engagieren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebenwasserzähler-Ableser 
 

Per sofort suchen wir eine Person, welche die 

Funktion als Nebenwasserzähler-Ableser, in 

den Dorfteilen Waltwil und Wengi, überneh-

men möchte. 

Bei Interesse und für mehr Informationen mel-

den Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung 

Wengi. 

 

 

Wahlvorschlag Gemeinderat 
 

Für die Ersatzwahl eines Mitgliedes des Gemeinderates für den Rest der laufenden Amtsperiode, 

1. Juli 2026 bis 31. Dezember 2028, ist aktuell folgender Wahlvorschlag eingegangen: 

 

• Flückiger Shaina, Revisorin, geb. 1988, Hauptstrasse 1, 3251 Wengi 

 

Die Stimmberechtigten und die Parteien können weiterhin Wahlvorschläge bis spätestens Freitag, 

29. Mai 2026, beim Gemeinderat Wengi, Frauchwilstrasse 11, 3251 Wengi, einreichen. 

 

Anpassung der Projektverantwortlichkeiten  

ab Mai 2026 bei der Kommunal Partner AG
 

Ab Mai 2026 hat Tina Brand das Mandat Bau-

verwaltung der Gemeinde Wengi übernom-

men. Sie hat die Gemeinde Wengi bereits in 

den letzten Jahren engagiert begleitet und wird 

künftig die direkte Ansprechperson für sämtli-

che Anliegen sein.  

 

Die stellvertretende Projektleitung bleibt wei-

terhin in den Händen von Yolanda Leiser. 

 

031 544 79 12 

t.brand@kommunalpartner.ch 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: https://kommunalpartner.ch/de/ueber-uns/team 

mailto:t.brand@kommunalpartner.ch


Bildungskommission Wengi 

Neuwahl: 1 Mitglied – Wahlvorschläge  
 

Infolge Demission von Marco Aeberhard per 

31. Dezember 2026, ist ein Mitglied für die Bil-

dungskommission Wengi ab 1. Januar 2027 

neu zu wählen. 

 

Wir danken Marco Aeberhard ganz herzlich für 

seinen Einsatz während den letzten vier Jah-

ren. 

 

Die Bildungskommission Wengi ist die Anlauf-

stelle für strategische Fragen zur Schule 

Wengi.  

 

Die Bildungskommission beaufsichtigt die 

Schule und die Schulleitung. Sie begleitet die 

Arbeit der Schulleitung und Lehrerschaft, sorgt 

für die Umsetzung der Vorgaben des «Volks-

schulgesetzes des Kantons Bern» auf Ge-

meindeebene und vermittelt bei Bedarf zwi-

schen Schule und Gemeinderat.  

 

Für operative Anliegen, welche die Schule und 

den täglichen Schulbetrieb betreffen, ist die 

Schulleitung zuständig. 

 

Das Wahlverfahren lautet gemäss Art. 53 des 

Organisationsreglements der Einwohnerge-

meinde Wengi wie folgt: 
 

• Der Gemeinderat gibt neu zu besetzende 
Sitze mindestens 30 Tage vor der Wahl im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde bekannt. 

 

• Die Stimmberechtigten und die Parteien rei-
chen dem Gemeinderat die Wahlvorschläge 
bis spätestens 10 Tage vor der Wahl schrift-
lich ein. 
 

• Die Wahlvorschläge müssen Familien- und 
Vornamen, Geburtsjahr, Beruf und Wohna-
dresse sowie die unterschriftliche Zustim-
mung der Vorgeschlagenen enthalten. 

 

Einreichung von Wahlvorschlägen: 

Für die vorzunehmende Neuwahl nimmt der 

Gemeinderat Wengi gerne Wahlvorschläge bis 

spätestens Freitag, 30. Oktober 2026, entge-

gen. Die Wahl findet  an der Gemeinderatsit-

zung vom 9. November 2026 statt.

 

Bild: https://volksschulbildung.lu.ch/entwicklung/Schulen_fuer_alle/Grundlagen 
  

https://volksschulbildung.lu.ch/entwicklung/Schulen_fuer_alle/Grundlagen


Eidgenössische und kantonale Volksabstimmung vom 14. Juni 2026 
 

Stellen Sie mit der korrekten Handhabung si-

cher, dass Ihre briefliche Stimmabgabe gültig 

ist und Ihre Stimme zählt.  

• Stimmausweis auf der Rückseite unter-
schreiben 

• Ausgefüllte Stimmzettel ungefaltet ins 
separate Stimmkuvert legen und die-
ses zukleben 

• Stimmkuvert zusammen mit der Aus-
weiskarte ins Antwortkuvert stecken 

• Das zugeklebte Antwortkuvert rechtzei-
tig der Post übergeben oder in den 
Briefkasten der Gemeinde einwerfen 

Das Abstimmungslokal befindet sich bei der 

Gemeindeverwaltung Wengi und ist am Sonn-

tag, 14. Juni 2026, von 10:00 bis 11:00 Uhr, 

geöffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über  

Pfingsten 2026 
 

Die Gemeindeverwaltung Wengi bleibt an 

folgenden Tagen geschlossen:  

 

 

Pfingstmontag, 25. Mai 2026: 

ganzer Tag geschlossen 

 

 

Bei Notfällen erreichen Sie die Gemeindever-

waltung unter der Nummer  079 603 16 55. 

 

Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und Ihr 

Verständnis. 

 

 

 

 

slowUp Solothurn-Buechibärg 17. Mai 2026 
 

 

Die Fahrstrecke des slowUp’s Solothurn-

Buechibärg vom 17. Mai 2026 führt an der 

Gemeindegrenze Wengi entlang. Die 

Teilnehmenden kommen von Kräiligen nach 

Balm b. Messen, Schnottwil und fahren weiter 

Richtung Lohn-Ammannsegg bis Solothurn. 

 

Die gesamte Fahrstrecke ist am Sonntag, 

17.  Mai 2026, zwischen 09:00 Uhr und 18:30 

Uhr, für den motorisierten Verkehr gesperrt.  

 

Vielen Dank für die Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Erteilte Baubewilligung 
 

Bauherrschaft: Friederich Marcell, Moosgasse 12, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 744 
 
Bauvorhaben: Erstellen neues Vordach und Garagentor 
 
 
 
 
 

GEBNET AG – Ihr Zählerableser kommt 
 

Ihr Zählerableser kommt! 

 

In der Zeit vom 1. Juni 2026 – 30. Juni 2026 

werden in der Gemeinde Wengi die Stromzäh-

ler abgelesen.  

 

Sollte der Zähler nicht zugänglich sein oder 

wenn Sie nicht zu Hause sind, wird Ihnen der 

Ableser eine Karte hinterlassen. Mit dieser 

Karte können Sie den Zähler selbst ablesen 

und uns die Stände per Post, Mail oder telefo-

nisch melden. 

Die neuen Smart Meter Zähler sind davon nicht 

mehr betroffen. 

 

Die GEBNET AG wünscht Ihnen eine schöne 

Sommerzeit! 

 

GEBNET AG  
Hauptstrasse 21 

4583 Aetigkofen 

032 677 16 96 

 

 

Dorffest 2026  -  Gemeindeparkplatz
 

Vom 19. Juni 2026 bis 21. Juni 2026 findet das 

Dorffest der Musikgesellschaft Wengi statt. Der 

Auffbau des Festzeltes findet am 13. Juni 2026 

und der Abbau am 27. Juni 2026 statt. Aus 

diesem Grund ist der Gemeindeparkplatz 

während diesen zwei Wochen nur begrenzt 

benutzbar. Der Zugang zur Abfallstelle ist 

jederzeit gewährleistet. 

 

Vielen Dank für die Kenntnisnahme. 

 

 

Kinder spielen auf Strassen 
 

Vermehrt wird festgestellt, dass Kinder auf 

öffentlichen Strassen zusammen spielen. Aus 

Sicherheitsgründen empfehlen wir den 

erziehungsberechtigten Personen respektive 

Eltern, die Kinder nicht unbeaufsichtigt auf 

öffentlichen Strassen spielen zu lassen.  

 

Den Spielspass Ihrer Kinder können auch in 

der Natur oder auf dem eigenen Grundstück 

stattfinden. Mit dem Vermeiden des Spielens 

auf Strassen, helfen Sie auch allen 

Verkehrsteilnehmenden, dass keine 

Schreckmomente entstehen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Betreuungsgutschein für die Periode vom 

1. August 2026 bis 31. Juli 2027 beantragen 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 

Ab sofort können Sie via www.kiBon.ch, Ihr 

Gesuch online oder auf Papier (das Formular 

finden Sie auf unserer Webseite, www.wengi-

be.ch) ausfüllen. Das ausgefüllte Papierge-

such mit allen Beilagen, können Sie der Ge-

meindeverwaltung Wengi, Frauchwilstrasse 

11, 3251 Wengi, Telefon 032 389 14 84, 

info@wengi-be.ch, einreichen. 
 

Allgemeine Informationen zu den Betreuungs-

gutscheinen finden Sie in der Informationsbro-

schüre für Eltern, welche auf unserer Website, 

www.wengi-be.ch, heruntergeladen werden 

kann.  
 

Die wichtigsten Eckpunkte der Betreuungs-

gutscheine in Wengi 

Die Gemeinden haben im Gutscheinsystem di-

verse Steuerungsmöglichkeiten: Sie können 

die Zahl der Gutscheine beschränken, die Aus-

gabe von Schulkindern zusätzlich beschrän-

ken und das Beschäftigungspensum enger 

koppeln. In Wengi gelten folgende Bestimmun-

gen:  
 

• Keine Kontingentierung:  
Alle Eltern, welche die Kriterien erfüllen, er-

halten einen Betreuungsgutschein.  

• Keine zusätzliche Beschränkung für 
Schulkinder:  
Wir geben Gutscheine für die Betreuung in 

Kitas bis Ende Kindergarten und bei der Be-

treuung durch Tagesfamilien auch für ältere 

Schulkinder aus.  
 

• Keine engere Kopplung an das Beschäf-
tigungspensum: 
Bei Alleinerziehenden entspricht das ver-

günstigte Betreuungspensum maximal dem 

Beschäftigungspensum + 20%. Bei Paaren 

entspricht das vergünstigte Betreuungspen-

sum maximal dem gemeinsamen Beschäfti-

gungspensum abzüglich 100% + 20%.  
 

 Ausgabe der Betreuungsgutscheine im-

mer auf den Folgemonat nach der Einrei-

chung! 
 

Die folgende Stelle ist für die Bearbeitung der 

Betreuungsgutscheine und für Fragen zu Gut-

scheinen zuständig: 
 

Gemeindeverwaltung Wengi, Frau Daniela 

Bart, Frauchwilstrasse 11, 3251 Wengi, 032 

389 14 84, info@wengi-be.ch, www.wengi-

be.ch 
 

 

 

WICHTIG:  

Für Betreuungsgutscheine ab 1. August 2026 muss das Gesuch inklusive allen notwendigen Doku-

menten bis allerspätestens 31. Juli 2026 bei der Gemeindeverwaltung Wengi (online / in Papier-

form) eingegangen sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: https://www.kibeplus.ch/betreuungsgutscheine 

https://www.kibeplus.ch/betreuungsgutscheine


Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und land-

wirtschaftlichen Kulturen entlang von öffentlichen Strassen bis am 31. Mai 2026 
 

Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüg-

lich Bepflanzungen und Einfriedungen an öf-

fentlichen Strassen folgende Bestimmungen 

zu beachten: 

 

Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die 

zu nahe an Strassen stehen oder in den 

Strassenraum hineinragen, gefährden den 

Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder 

und Erwachsene, die aus verdeckten 

Standorten unvermittelt auf die Strasse tre-

ten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrs-

gefährdungen schreiben das Strassenbau-

gesetz vom 4. Juni 2008 sowie die Stras-

senverordnung vom 29. Oktober 2008 unter 

anderem vor: 

 

Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kultu-

ren und nicht hochstämmige Bäume müssen 

seitlich mindestens 50 cm Abstand vom Fahr-

bahnrand haben. Überhängende Äste dürfen 

nicht in den über der Strasse freizuhaltenden 

Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; über 

Geh- und Radwegen muss mindestens eine 

Höhe von 2.50 m freigehalten werden. Bei 

Radwegen ist ausserdem ein seitlicher Ab-

stand von 50 cm freizuhalten. 

 

Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf 

nicht beeinträchtigt werden. 

 

An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen 

Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn um 

höchstens 60 cm überragen. Für die nicht 

hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, 

landwirtschaftlichen Kulturen und dergleichen 

gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Da-

nach müssen solche Pflanzen bis zu einer 

Höhe von 1.20 m einen Strassenabstand von 

50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie hö-

her, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurück-

versetzt werden. Der Geltungsbereich er-

streckt sich auch auf bestehende solche Pflan-

zen. 

 

Vorbehalten bleiben strengere Gemeindevor-

schriften. 

 

Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, 

die Äste und andere Bepflanzungen bis 

31. Mai 2026 auf das vorgeschriebene Licht-

mass zurückzuschneiden. 

 

An unübersichtlichen Strassenstellen sind 

Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtnerische 

und landwirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais) in 

einem genügend grossen Abstand gegenüber 

der Fahrbahn anzupflanzen, damit sie nicht zu-

rückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht werden 

müssen. Die Grundeigentümer entlang von 

Gemeindestrassen und von öffentlichen Stras-

sen privater Eigentümer haben Bäume und 

grössere Äste, welche dem Wind und den Wit-

terungseinflüssen nicht genügend Widerstand 

leisten und auf die Verkehrsfläche stürzen kön-

nen, rechtzeitig zu beseitigen. Sie haben die 

Verkehrsfläche von heruntergefallenem Reisig 

und Laub zu reinigen. Entlang von Kantons-

strassen obliegt einzig die vorsorgliche Wald-

pflege entlang der Kantonsstrasse dem Tief-

baumt des Kantons Bern. Im Übrigen sind auch 

entlang der Kantonsstrassen die Grundeigen-

tümerinnen und Grundeigentümer verantwort-

lich. 

 

Nicht genügend geschützte Stacheldraht-

zäune müssen einen Abstand von 2 m vom 

Fahrbandrand bzw. 50 cm von der Gehweg-

hinterkante einhalten. 

 

Das zuständige Strasseninspektorat, Tiefbau-

amt des Kantons Bern, oder das zuständige 

Gemeindeorgan sind gerne zu näherer Aus-

kunft bereit. 

 

Bei Missachtung der oben genannten Bestim-

mungen werden die Organe der Strassenpoli-

zei von Gemeinde und Kanton das Verfahren 

zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zu-

standes einleiten. 

 

 

 

 
 



Giftsammeltag 2026 
 

 



Tätigkeitsprogramm Mai & Juni 2026 
 

Mai 2026 

16. & 17. Mai 2026 Eidgenössisches Musikfest Musikgesellschaft Wengi Biel 

19. Mai 2026 Maibummel 
Landfrauenverein Wengi-

Ruppoldsried 

19:00 Uhr 

Anmeldung bei 

Sandra Wyss  

079 389 24 80 

Juni 2026 

5. Juni 2026 Käse Degustation 
Landfrauenverein Wengi-

Ruppoldsried 

19:30 Uhr 

Anmeldung bei 

Sandra Wyss  

079 389 24 80 

8. Juni 2026 Gemeindeversammlung Einwohnergemeinde Wengi 

20:00 Uhr 

Schulhaus  

Reuental 

12. Juni 2026 Fyrabebier Verein Dorf-Spycher Wengi 
18:30 Uhr 

Beim Spycher 

13. Juni 2026 Giftsammeltag 
Einwohnergemeinde  

Grossaffoltern und Wengi 

09:00 – 11:00 Uhr 

Parkplatz Schul-

haus Grossaffoltern 

16. Juni 2026 Spycherkaffee Verein Dorf-Spycher Wengi 
09:00 – 11:00 Uhr 

Beim Spycher 

19. – 21. Juni 2026 Dorffest Musikgesellschaft Wengi Dorfplatz Wengi 

29. Juni 2026 Minigolf 
Landfrauenverein Wengi-

Ruppoldsried 

19:30 Uhr 

Anmeldung bei 

Sandra Wyss  

079 389 24 80 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



Impressum 

Das Mitteilungsblatt der Gemeindeverwaltung Wengi erscheint in regelmässigen Abständen einmal 

im Monat. Es handelt sich dabei um das offizielle Organ der Einwohnergemeinde Wengi.  

 

Pro Jahr können Vereine der Gemeinde Wengi ein Inserat gratis erscheinen lassen. Für jedes wei-

tere Inserat sind die Publikationspreise für Vereine, Privatpersonen, Firmen und Organisationen wie 

folgt: 

     1 Seite       CHF     100.00 3/4 Seite    CHF       75.00 

  1/2 Seite    CHF       50.00  1/4 Seite    CHF       25.00 

 

Das Mitteilungsblatt wird gratis in jede Haushaltung der Gemeinde verteilt. Ehemalige Einwohnerin-

nen und Einwohner der Gemeinde, die in einem Altersheim wohnen, erhalten das Mitteilungsblatt 

auf Verlangen ebenfalls gratis zugestellt. 

Die Beiträge können im PDF- oder Word-Format, wenn möglich elektronisch, übermittelt werden.  

Redaktion 

Gemeindeverwaltung, Frauchwilstrasse 11, 3251 Wengi, 032 389 14 84, info@wengi-be.ch 

Redaktionsschlüsse 2026 / 2027 Erscheinungsdaten 2026 / 2027 

Freitag, 29. Mai 2026 Freitag, 12. Juni 2026 

Freitag, 26. Juni 2026 Freitag, 10. Juli 2026 

Freitag, 31. Juli 2026 Freitag, 14. August 2026 

Freitag, 28. August 2026 Freitag, 11. September 2026 

Freitag, 2. Oktober 2026 Freitag, 16. Oktober 2026 

Freitag, 30. Oktober 2026 Freitag, 13. November 2026 

Freitag, 27. November 2026 Freitag, 11. Dezember 2026 

Freitag, 1. Januar 2027 Freitag, 15. Januar 2027 

Freitag, 29. Januar 2027 Freitag, 12. Februar 2027 

Freitag, 5. März 2027 Freitag, 19. März 2027 

Freitag, 9. April 2027 Freitag, 23. April 2027 

Freitag, 30. April 2027 Freitag, 14. Mai 2027 
 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung  

Dienstag 08:00 bis 11:45 Uhr     Donnerstag 16:00 bis 18:00 Uhr 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können gerne telefonisch oder per Mail vereinbart werden. 

mailto:info@wengi-be.ch

